
ist das Vorhaben vom Landratsamt Kronach daraufhin zu 
überprüfen, ob es einer Umweltverträglichkeitsprüfung 
bedarf (§ 5 Abs. 1, § 7 Abs. 2 UVPG in Verbindung mit 
Anlage 1 Nr. 13.18.2 und Anlage 3 zum UVPG). Der Vor-
prüfung liegen die Planunterlagen vom 24.08.2018 und 
das Gutachten des Wasserwirtschaftsamtes Kronach 
vom 20.12.2018 zugrunde.

Die standortbezogene Vorprüfung hat ergeben, dass 
keine besonderen örtlichen Gegebenheiten gemäß den 
in Nummer 2.3 der Anlage 3 zum UVPG aufgeführten 
Schutzkriterien vorliegen. Daher besteht für das Vorha-
ben keine UVP Pflicht (§ 7 Abs. 2 Satz 4 UVPG). Diese 
Feststellung wird hiermit gemäß § 5 Abs. 2 Satz 1 UVPG 
öffentlich bekannt gegeben. Es wird darauf hingewiesen, 
dass die Feststellung nicht selbständig anfechtbar ist.

Kronach, 14.01.2019
Landratsamt

Löffler
Landrat

Nr. 27 – 641/1-80/18 01

Bekanntmachung

Wasserrecht; 
Antrag auf Planfeststellung/Plangenehmigung 

für die abschnittsweise Verrohrung des 
Seelabaches auf der Flurnummer 1175/2  
der Gemarkung Kronach, Stadt Kronach

Unterbleiben einer Umweltverträglichkeitsprüfung

Frau Madeleine Mahr hat mit Schreiben vom 24.08.2018 
die Durchführung des Genehmigungsverfahrens für die 
abschnittsweise Verrohrung des Seelabaches auf der 
Flurnummer 1175/2 der Gemarkung Kronach, Stadt 
Kronach beantragt. Bei dem Vorhaben sollen Betonrohre 
(DN 1000) auf einer Länge von 6 m zur Überfahrt über den 
Seelabach eingebracht, mit Bruchstein abgemauert und 
mit Frostschutz und Sand überdeckt werden. Die einige 
Meter unterstromig befindliche Überfahrt (Betonrohr DN 
800) wird vollständig zurückgebaut. Bei diesem Vorhaben 
handelt es sich um die wesentliche Umgestaltung eines 
Gewässers und somit um einen Gewässerausbau. Daher 
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01 Wasserrecht; 
Antrag auf Planfeststellung/Plangenehmigung 
für die abschnittsweise Verrohrung des 
Seelabaches auf der Flurnummer 1175/2  
der Gemarkung Kronach, Stadt Kronach

02 Markt Marktrodach 
Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB); 
Öffentliche Bekanntmachung  
Aufstellung eines Bebauungsplanes für das 
Baugebiet „Am Steinbruch“und 6. Änderung 
des Flächennutzungsplanes sowie 

 Bekanntmachung zur Durchführung der 
frühzeitigen Beteiligung gemäß § 3 Abs. 1, 
§ 4 Abs. 1 und § 2 Abs. 2 i.V.m § 1 Abs. 8 
Baugesetzbuch (BauGB)

03 Markt Marktrodach 
Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB); 
Öffentliche Bekanntmachung  
Aufhebung des Bebauungsplans „Mühlbühl“ 
sowie Bekanntmachung zur Durchführung 
der frühzeitigen Beteiligung gemäß § 3 Abs. 
1, § 4 Abs. 1 und § 2 Abs. 2 i.V.m § 1 Abs. 8 
Baugesetzbuch (BauGB)
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Markt Marktrodach 02

Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB); 
Öffentliche Bekanntmachung

Aufstellung eines Bebauungsplanes  
für das Baugebiet „Am Steinbruch“ 

und 
6. Änderung des Flächennutzungsplanes 

sowie  
Bekanntmachung zur Durchführung der 

frühzeitigen Beteiligung gemäß  
§ 3 Abs. 1, § 4 Abs. 1 und § 2 Abs. 2 i.V.m § 1 

Abs. 8 Baugesetzbuch (BauGB)
Der Marktgemeinderat des Marktes Marktrodach be-
schloss in seiner öffentlichen Sitzung am 19.11.2018 
die 6. Änderung des Flächennutzungsplanes sowie die 
Aufstellung des Bebauungsplans „Am Steinbruch“ (Auf-
stellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch 
(BauGB)). Der Flächennutzungsplan wird im Rahmen ei-
ner Berichtigung angepasst.

Der Vorentwurf wurde in der Sitzung des Marktgemein-
derates vom 19.11.2018 gebilligt und zur Durchführung 
der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß  
§ 3 Abs. 1 BauGB, die frühzeitige Beteiligung der Trä-
ger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB sowie 
die Beteiligung der Nachbargemeinden gemäß § 2 Abs. 2 
BauGB beschlossen. Der Vorentwurf der o.g. Bauleitpla-
nung wurde gefasst vom Ingenieurbüro HTS Plan GmbH 
in Kronach. 

Der räumliche Geltungsbereich sowie der Umfang des 
Bebauungsplanes ist dem Lagenplanausschnitt zu ent-
nehmen.

Mit Aufstellung des Bebauungsplanes sowie 6.Änderung 
des Flächennutzungsplanes sollen die planungsrechtli-
chen Voraussetzungen für ein Allgemeines Wohngebiet 
(WA), ein Mischgebiet (MI) sowie ein Gewerbegebiet (GE) 
geschaffen werden. Der Beschluss des Marktgemeinde-
rates wird hiermit gemäß § 2 Abs 1 BauGB öffentlich be-
kannt gegeben. 

Der Entwurf mit Begründung in der Fassung vom 
19.11.2018 liegen in der Zeit vom 

21.01.2019 bis 20.02.2019
im Rathaus des Marktes Marktrodach (Kirchplatz 3, 96364 
Marktrodach), Bauamt, 1. Stock, Zimmer 10, während der 
allgemeinen Öffnungszeiten zur Einsicht öffentlich aus. 

Während dieser Auslegungsfrist können Auskünfte über 
Ziele und Zwecke der Planung verlangt und Anregungen 
hierzu schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht wer-
den. Nicht fristgerecht eingereichte Stellungnahmen kön-
nen bei der Beschlussfassung unberücksichtigt bleiben. 

Parallel zu der Auslegung findet die Einholung der Stel-
lungnahmen der Behörden und sonstiger Träger öffent-
licher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB auf Grund von  
§ 4 a Abs. 2 BauGB statt.

Marktrodach, 14.01.2019

Norbert Gräbner
Erster Bürgermeister
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Markt Marktrodach 03

Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB); 
Öffentliche Bekanntmachung

Aufhebung des Bebauungsplans „Mühlbühl“ 
sowie  

Bekanntmachung zur Durchführung der 
frühzeitigen Beteiligung gemäß  

§ 3 Abs. 1, § 4 Abs. 1 und § 2 Abs. 2 i.V.m § 1 
Abs. 8 Baugesetzbuch (BauGB)

Der Marktgemeinderat des Marktes Marktrodach be-
schloss in seiner öffentlichen Sitzung am 19.11.2018 
die Aufhebung des Bebauungsplans „Mühlbühl“ (Auf-
hebungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch 
(BauGB)). Der Flächennutzungsplan wird im Rahmen ei-
ner Berichtigung angepasst.

Der Vorentwurf wurde in der Sitzung des Marktgemein-
derates vom 19.11.2018 gebilligt und zur Durchführung 
der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß  
§ 3 Abs. 1 BauGB, die frühzeitige Beteiligung der Trä-
ger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB sowie 
die Beteiligung der Nachbargemeinden gemäß § 2 Abs. 
2 BauGB beschlossen. Der Vorentwurf der o.g. Bauleit-
planung wurde gefasst durch das Bauamt Marktrodach.

Der räumliche Geltungsbereich sowie der Umfang des 
Bebauungsplanes ist dem Lagenplanausschnitt zu ent-
nehmen.  

Mit Aufhebung des Bebauungsplanes soll das Gebiet neu 
überplant werden. Hier werden künftig die planungsrecht-
lichen Voraussetzungen für ein Allgemeines Wohngebiet 
(WA), ein Mischgebiet (MI) sowie ein Gewerbegebiet (GE) 
geschaffen. Der Beschluss des Marktgemeinderates wird 
hiermit gemäß § 2 Abs 1 BauGB öffentlich bekannt ge-
geben. 

Der Entwurf mit Begründung in der Fassung vom 
04.01.2018 liegen in der Zeit vom 

21.01.2019 bis 20.02.2019
im Rathaus des Marktes Marktrodach (Kirchplatz 3, 96364 
Marktrodach), Bauamt, 1. Stock, Zimmer 10, während der 
allgemeinen Öffnungszeiten zur Einsicht öffentlich aus. 

Während dieser Auslegungsfrist können Auskünfte über 
Ziele und Zwecke der Planung verlangt und Anregungen 
hierzu schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht wer-
den. Nicht fristgerecht eingereichte Stellungnahmen kön-
nen bei der Beschlussfassung unberücksichtigt bleiben. 

Parallel zu der Auslegung findet die Einholung der Stel-
lungnahmen der Behörden und sonstiger Träger öffent-
licher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB auf Grund von  
§ 4 a Abs. 2 BauGB statt.

Marktrodach, 14.01.2019

Norbert Gräbner
Erster Bürgermeister

Landratsamt Kronach
Löffler 

Landrat
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